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Stuäienproiekte Nur Veröffentlichungen, sondern auch Theologische Grundlagenreflexion
kirc  iıcher Gremien direkte Kontakte sollen Dialog, Dıs- un! Auswertung des vorhandenen

kussıon un:! Zusammenarbeit mıt 1ssens ın Zusammenarbeıt mıt Fach-
Den Studien- un: Forschungsprojek- dern wiıssenschaftlichen Instıtuten, die theologen steht auch auf dem Pro-
ten kırchlicher Fachgremien un: Ar- sıch ethische Fragen bemühen, INM der Fachgruppe ‚, Carıtas UN
beitsstellen kommt ın der Schweiz aufrechterhalten un ördern. iıne Pfarreiarbeit‘ der Carıtas Schweiz. In

solche Zusammenarbeıt betrifft vor al-eshalb eıne besondere Bedeutung Z, den Fachgruppen der Carıtas Schweız,
weıl die drei theologıschen Fakultäten lem kırchliche Instıtutionen, deren aut die sıch die heutige Inlandstätigkeit

Ziele die Evangelisierung, die Kate- stutzt, arbeıiten Fachtheologen, Seel-erst ın den sechziger Jahren ausgebaut
wurden un:! ZU Teıl auch deshalb chese, die Pastoral un! die Verbreitung SOTrSer un! VOT allem Fachleute der
noch nıcht ımstande sınd, Z Lösung der Soziallehre sind.“‘ Als konkretes verschiedenen soz1ıalen Problemtelder

ehrenamtliıch mıt den Sachbearbeiterntheologıischer un! pastoraler Probleme Beispiel tührte er eın Forschungspro-
Im schweizerischen Kontext hınreı1i- jekt über das Bodenrecht 1M Kontext der Zentralstelle LO-
chend beizutragen. Die Fakultät mMıiıt der schweıizerischen Raumplanung d SUNSCH tur konkrete Aufgaben der

Kırche 1M Sozialbereich suchen. Ö1eder heute besten ausgebauten Infra- das er ın tatsächlicher Zusammenar-
struktur 1st jene der Universıität eıt  CC miıt der Nationalkommuissıon Ju- schlagen 1aber nıcht Nur geeignete
Freiburg .. U.: iıhre internationale stit1a er DPax durchgeführt hatte. Mafißnahmen und Inıtıatıven VOTrT, SONMN-

Ausrichtung kommt der Lösung Die Schweizerische Kommıiıssıon Ju- dern tragen durch systematısche Ver-
schweizerischer Probleme jedoch NUur stıt14 et Pax versteht sıch selber als öffentlichungen die sogenannten

„Forschungs- un!| Studienorgan der Werkhefte — dıe notwendigen Intor-miıttelbar zugute. Die Theologische
Fakultät Luzern, die das Promotions- Schweizerischen Bischofskonferenz‘‘, matıonen un! die Dıiskussion ber
recht erst 1mM Maı 970 erhielt, hat VO  _ das auch Arbeiten durchführt, die theologische un kırchliche Grundla-

Rerhalb der Schweiz Interesse findeniıhrer Integration iın eıne gründende gCH WwW1e€e VoOor allem über verschiedene
Uniıiversität Zentralschweız nNeuUEC sollten. Wenn dıe Ergebnisse ıhrer Soz1ialbereiche ın die Offentlichkeit.
Möglıiıchkeıiten Nachdem die Forschungs- und Studientätigkeit iıne ZEWISSE Koordination der ear-
Luzerner Stimmbürger Julı mıt wen1ıg beachtet werden, dann Mas dies beitung dieser Fachbereiche 1m Ar-

Neıin-Stimmen auch daran liegen, da{fß S$1e 1mM Eıgen- beitsjahr 978/79 sollen die Bereiche
Ja-Stimmen, beı eıner Stimmbeteili- verlag herausgegeben werden un! Aus- un! Weıiterbildung für kirchliche

NUur schwerlich in den Buchhandelsung VO 57,4 %, das Gründungsge- sozıale Tätıgkeıit, Carıtas un! Pftarrei-
seiz aber abgelehnt haben, scheıint kommen. Zu bedauern 1STt 1es VOTr al- arbeit SOWIl1e Famıilien- un! Schwan-

lem für die Jüngste Publikation (Franz gerschaftshilfe priorıtär behandelteıne Universıität In Luzern auf Jahr-
werden 1St bereıts durch die Zusam-zehnte hınaus verunmöglıcht, nıcht Furger, Kurt Koch, Verfügbares Le-

zuletzt ZUuU Schaden des zentral- ben? Die Wertung des menschlichen menarbeiıt der über 76) Mitglieder der
schweizerischen Katholizısmus. IDie Fachgruppen gegeben. Im übrıgenLebens in der gegenwärtıgen Gesell-
Theologische Hochschule hur schaft aus der Sıcht christlicher Ethık, werden mıt dieser Arbeit auch Be-
schließlich, die VO der Stiftung Tie- 19/8, 439 Seıten), die über den Kreıs schlüsse der Synode F verwirklicht,
stersemınar St. Luzı wiırd, der mıt Justitia eit DPax in Kontakt Ste- dafß auch VO  5 da her eın Nachfolge-
deren Ausweıse (Diplom, Lızentiat) henden hınaus Beachtung verdienen 1Ur wünschen ISt
aber seıt Februar 1976 staatlıch AaNeI- wüurde. W.-Sp
kannt sınd, hat vermutlich ZUUNSUN-
sSsten der Forschungstätigkeit — die
Verantwortung tür die theologische
Fachausbildung des VO  —3 der Schweizer eues Religionsgesetz in Kroatien
Biıschofskonferenz eingeführten Lehr-

Mıt der Sozıialıstischen Republık Föderatıven Republık JugoslawıensSANSES „„Dritter Bıldungsweg“ über-
Ommen Kroatıen erhielt 1U  - auch das letzte die Kompetenz der Relıgionsgesetz-

jugoslawısche Bundesland eın gebung VO Bund ın Belgrad auf dıe
einzelnen sechs Republiken übertrug.Die kirchlichen Studienprojekte sınd Religionsgesetz, nachdem dies 1ın den

in bezug auf Trägerschaft un dmıi- übrigen Republiken des Vielvölker- Seıt 1953 Walr das bıs ZUr Neuregelung
nıstration ohl ‚„„aufßerunıversıtär‘‘, Taates bereıts ın den Jahren davor gC- mafßgebende (Gesetz ber die elı-
eıne entscheidende Miıtarbeit eisten schah Angesıchts der Tatsache, dafß gionsgemeinschaften ın Kraft BCWESCNH,
aber doch Miıtglieder der Fakultäten, die Mehrheıt aller Katholiken Jugosla- das be1 der Verfassungsänderung VO  3

wobe!] diese Mitarbeit ohl beiden wıens iın Kroatıen lebt,; kommt diesem 1965 NUur geringfügıige AÄnderungen er-

tahren hatte.Seıten Zzugute kommt. SO erklärte bei- (Gjesetz über die Stellung der re-
spielsweise Carlos Josaphat Pınto de lig1ıösen Gemeinschaften besondere
Oliveira neulıch auf eıner Pressekon- Bedeutung Dıe (Gesetze In Slowenıen hatte 26 Maı 976 das
terenz des Moraltheologischen Instı- ren notwendıg geworden, weıl die eciie Religionsgesetz seıne Gültugkeit
L[Uufs der Universität Freiburg: ‚Nıch NeuUC Verfassung der Sozialistischen erlangt, in Bosnıen un! Herzegowiına
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Januar 19/7/ In allen Republiken W as darauf hinweıse, dafß ZEW1SSE gelesenen Kırchenzeitungen L1UT

War dabei den Burgern eın Entwurf Kreise der gläubigen Burger noch Be- tromme Blättchen gemacht hätte. Die
vorgelegt worden, ber den 1in der Öt- denken un! Befürchtungen hätten, Bischöte hatten tolgenden Text vorge-
tentlichkeit diskutiert werden konnte sıch offen tfür die Religionsfreiheit ın schlagen: ‚„„Dıie Glaubensgemeinschaft-
und wurde. In der Republik Bosnıen ıhrem Land eiınzusetzen. Zum (Gesetz ten haben das Recht, über Informa-
un Herzegowiına brachten das Erzbi- selber erklärte der Erzbischof, dürte 1onsmedien ıhre Meınungen u-

drücken un! verkünden un:! überschöfliche Ordinarıat Sarajevo, die nıcht ıne Aufzählung VO  — Schutz-
Ordinarıate Banya Luka und Mostar, maßnahmen des Staates VOT der relı- alle Ereignisse 1mM Lande un 1mM Aus-
die Franzıskanerprovinzialate ın Sara- o1ösen Getahr se1ın, sondern musse ot- and berichten, die für das Leben

ten un! klar die Glaubensfreiheit un!Jevo un:! Mostar SOWIl1e der Priester- un:! die Arbeıit der Gläubigen von In-
verband AÄnderungsvorschläge eın, tatsächliche Gleichberechtigung tür eresse siınd Dıie Glaubensgemeıin-
VO  —3 denen einıge berücksichtigt WU[I- jeden Bürger beinhalten. schaften können Presseorgane heraus-
den geben un! Intormationen durch

Vergleicht I11all das verabschiedete dere Medien verbreıten:‘‘ Das verab-
schiedete Gesetz übernahm VO  . die-(Gesetz mıiıt der Vorlage, annn INa

Diskussion des teststellen, dafß der Gesetzgeber 111all- SC Vorschlag nıchts, sondern nahm
Fntwurfes ches klarer tormulierte, aber dennoch lediglich anstelle des Ausdrucks ‚„und

vieles offenliefß, dafß erst die Praxıs andere Publikationen relıg1ıösen In-
In Kroatıen stand der Gesetzentwurt eın endgültiges Urteil erlauben kann halts‘‘ die Fassung ‚„„und andere reli-
den SaNzZCIl Januar 1978 über ZUuUT: Dıis- Z1ÖSE Publikationen‘‘, die eine ELWAS
kussıon. Dıiıe Vorlage W ar 1ın der ersten weıtere Interpretation ermöglıcht.
Januar-Nummer der Agramer Kır- Reaktionen auf
chenzeıtung ‚„„Glas Konscila“‘ abge- Dafß 1mM Artikel des Entwurtes iın Ab-kirchliche Einsprüqhedruckt worden. In Nummer 3 dieser satz 1 der Mißbrauch der Religion für
Zeıtung VO Februar wurden dıe Wiährend Artıkel 1 gegenüber der politische 7Zayecke verboten wiırd,

wurde auch VO  $ der katholischenÄnderungsvorschläge der Bischöfe Vorlage unverändert blieb („Das
veröffentlicht, die auch der staatliıchen Glaubensbekenntnis 1st treı un:! Prı- Hierarchie gutgeheißen, doch konnten
Kommissıon zugıngen. Dıiese nde- vatsache des Menschen‘‘), hatte Artı- sıch die Bischöte nıcht mıt Absatz

dieses Artikels 1mM Entwurt einverstan-rungsvorschläge aufgrund vieler kel 2; bs. 3 ursprünglıch gelautet:
Zuschriftften katholischer Gläubiger ‚„„Die Tätıgkeıt der relig1ıösen Gemeıiın- den erklären, CS hieß ‚„„‚Den Jau-
un! Priester VO eıner Kommıissıon schaften mMUuU: in Einklang mıiıt der bensgemeinschaften, ıhren Bedienste-
erarbeıtet worden. Dıie ZUuUfr pastoralen Vertfassung un! den (sesetzen stehen.‘‘ ten w1e auch ıhren Angehörıigen, wenll

Woche ın gram versammelten TYr1e- Nun lautet das (esetz: ‚„Dıie Tätigkeıit s1e 1M Namen der Glaubensgemeın-
ster nahmen die Vorschläge durc der relig1ösen Gemeinschaften dart schaften tatıg sınd, 1St weder die Urga-Ak-
klamatıon nıcht 1mM Gegensatz ZUuUr: Verfassung nısıerung och die Ausübung eıner BC-

un! den (sesetzen stehen.“‘‘ Hıer seLiztie sellschattliıchen oder gesellschaftlich-
ökumenischen Tätigkeıit erlaubt, dıeDas endgültige Gesetz wurde sıch der Standpunkt der Kırche durch,

24 _ Maärz dieses Jahres verabschiedet die verhindern wollte, dafß die Vorlage nıcht direkt den Bedürfnissen der
un: 11 Aprıl veröffentlicht, dafß eıne Verpilichtung der Religionsge- Glaubensgemeinschaft oder den relı-

meıinschaften aut dıe marxiıstischeCS Aprıl ın Kraft treten konnte. g1ösen Bedürtnissen der Gläubigen
Am 18 Maärz hatte die bekannte 10A- Lehre (und damıt auch den Atheısmus) dient.“‘
tische Zeıtung „Vjesnik““ ın ıhrer MIt sıch bringen könnte. An mehreren Hıerzu uhrten die Bischöte aus, dafß

dieser Absatz eıne wesentliche reli-Samstagsbeilage Interviews mıt kırch- Stellen wurde 1mM Eınklang mıt den bı-
lıchen Vertretern über das (Gesetz VeEeTr- schöflichen Vorschlägen ‚„„‚kann‘“‘ 1ÖSE Tätigkeitsform der Kırche, dıe
öftentlicht. Von katholischer Seıte un:! ‚‚kann nıcht  <c eın klareres ‚„darf“‘ Carıtas, ausschliefße, aut die verschıiıe-

dene Kontessionen nıcht verzichtenhatten sıch der Erzbischof VO  — gram, oder „„darf nıcht‘‘ QESETZL.
Franjo Kuharıc, der auch Vorsitzender In Artikel 8 des Entwurtes hatte CS können, ohne sıch selbst verleug-

nen. Das gerade aber sollte der Kircheder Jugoslawıschen Bischofskonfe- über die Möglichkeiten birchlicher
1enz Ist; der kroatische Jesu1ıtenpro- Presse geheißen: ‚„„Die Glaubensge- unmöglıch gemacht werden, ebenso
vinzıal Radojko Karaman, eın Pfarrer, meinschaften können 1im Rahmen ıhrer die bescheidenen Formen kirchlicher
eın Salesianer und Zzwel Nonnen dazu Tätıigkeıit relıg1öse Presseorgane un! Jugendarbeıt un! der Betreuung VO  an

geäußert. Kuhariı&e betonte, dafß CT die andere Publikationen relig1ösen Inhal- Kındern, Alten un! Kranken. Dıeser
Tatsache der öffentlichen Diskussion tes herausgeben un! vertreiben.‘‘ Hıer Entwurt hatte bedeutet, der Kirche

hatten die Bischöte mıt Recht befürch-pOSItIV sehe, da dadurch allen Burgern ‚„das Recht und die Pflicht nehmen,
eın Mitspracherecht eingeräumt LCL da{fß diese Formulierung CN DC- guLe Werke Z tun, aut die s1e auch
werde. Allerdings sej]en leider viele ftaßt sel,; da das Verkürzen des Inhaltes kraft eines staatlıchen (esetzes nıcht
Verbesserungsvorschläge ohne Na- der Kırchenpresse auf das rein eli- verziıchten kann un:! darf, denn diese
men und Unterschriftt eingegangen, x1ÖSE AUS den weıtverbreıteten un! oft Tätigkeit 1St ıhr aut jeder Seıte des
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Evangelıums auferlegt. Wenn jedem Behauptung, daß CS iın unserem System Einschränkungen
Menschen un! den gesellschaftlichen keinen Staatsatheismus gıbt Wenn die überwiegen
Institutionen erlaubt 1St; Werke der Glaubensüberzeugung eın privates
Barmherzigkeıt üben — mıt wel- Gebiet des Bürgers ISt, annn 1st auch Im kroatiıschen Religionsgesetz
chem Recht annn INan das dann der die atheistische Überzeugung SCNAUSO überwiegen WwW1e das auch Erzbischof
Kirche verbieten, dıe das 1ın ihrer @7 eın Privatgebiet des Burgers, un: der Kuharıc ausdrückte einschränkende
schichte hat, wobel S1e sıch Staat ann in diesen Überzeugungen Bestimmungen für die Kırche. Detail-
Christı Botschaft hıelt ‚Was ıhr dem nıemandes Rıchter sein.‘‘ hert werden Strafregister aufge-
geringsten meıner Brüder habt, och weıter gng Absatz 3 des Artı- führt,; wiırd angegeben, welche eld-
das habt ıhr mı1r kels, der den Religionsunterricht VCI- un: Hattstraten verhängen sınd,
Dıie Bischöte gyingen weıt, festzu- bieten sollte, WenNnn CIr geistiger bzw wenn die Glaubensgemeinschaften
stellen, da{fß dieser.. Absatz ‚„„keıinerleı körperlicher Überlastung der Kınder den ıhnen VO diesem Gesetz gewähr-

tühren wurde. Mıt Recht befürchteten ten Lebensraum überschreiten. Diesverfassungsmäßige Rechttertigung hat
und dafßß C tallengelassen werden dıe kroatischen Bischöfe, daß 1er Re- wırd in ersten Stellungnahmen VO  »3

mu{fs‘‘ Statt dessen torderten s1e eiınen lıgıonsgegnern den Lehrern diıe kırchlichen Kreısen bedauert, doch
Absatz: „Jede Beleidigung relıg1öser Möglichkeıit gegeben wurde, willkür- wırd auch die Hoffnung ausgedrückt,
Getühle un! Überzeugungen 1st VeI- ıch Kındern die Teilnahme elı- da{fß manche offengehaltenen Formu-
boten‘‘, die vieltach praktızıerte vjonsunterricht „geistig-kör- lıerungen ın Zukunft weitherzıge In-
Verspottung VO relıg1ösen Urganen, perlicher Überlastung‘“‘ verbieten. terpretationen ermöglıchen.
Erscheinungsformen un! Getühlen Im (Gesetz wurde dieser Entwurt ın

verhindern, W 4S insbesondere in entschärtter orm Artikel Nur )as Gesetz zeıgt letztlich dıe Zwı-
schenstellung Jugoslawiens 7zwischenSchulen VO  — Lehrern gegenüber gläu- der Mınderjahrıge ber 14 Jahre mu{fß

bıgen Schülern Mißbrauch der seine Zustimmung Zu Religionsun- ÖOst un:! West Es 1st in seiıner Kır-
Autorıität der Lehrer geschieht. Idieser terricht geben. Der Passus WESCH chenpolitik nıcht mıt westlichen Ma{fßs-

stäben CSSCHy, o1bt aber den Kır-Vorschlag der Bischöte 1Sst nıcht be- psychisch-physischer Erschöpfung‘‘
berücksichtigt worden. Am Entwurt wurde gestrichen. Es heißt NUur, da{fß chen un! Kontessionen mehr Freiheıit
wurde außer einıgen Umstellungen Religionsunterricht nıcht während der als jedes andere sozjalıstısche Land

Die Dıskussion über den (GGesetzesent-keine Änderung vorsgchNOMMECN. iıne regulären / Schulstunden stattfinden
restriktive Auslegung könnte somıt annn wurt zeıgte dies deutlıich.

kiırchliche Carıtas verbieten.
Eınen Gefahrenpunkt sahen die Bı-
schöte auch 1N dem Artıkel 16 des Ent-
wurtfes ber den Religionsunterricht,
der w1e ach dem Grundgesetz VO  ;

Menschenrechtsinitijative der
953 11Ur in kırcheneigenen Räumen brasılianıschen ISCHNOTe gescheitert
statttinden dart In Absatz dieses
Artikelentwurtes aber sollte eıne OE
fensichtlich verfassungswidrıge Be- 1 )as VO  3 der Brasilianıschen Bischots- nungsaustauschs über alle tradıtionel-
schränkung des Elternrechtes auf die konterenz inıtılerte Projekt der ‚„„JIn- len Grenzen hinweg“‘ mufste damıt
Erziehung der Kinder“‘ Gesetzeskraft ternationalen Studientage tür eiıne freilich aufgegeben werden.
erhalten, wenn für den Besuch des herrschattsftreie Gesellschaft‘“‘ 1STt gC-
freiwilligen Religionsunterrichtes scheıtert. „Nach Absprache‘‘ mıiıt dem
nıcht NUur die Zustimmung der Eltern, Vatikan hat sıch der brasılianısche internationales Projekt
sondern auch die Zustimmung des Episkopat VO  3 der Organısatıon eınes
Schülers ertorderlich se1l un! damıt solchen Trettens zurückgezogen un:! Um dıe ın Brasılien akute rage der
schon eın sechs oder sıeben Jahre alter die Veranstaltung „nationaler der Menschenrechte entpolıitisıeren,

hatten dıe brasılianıschen Bischöte be-Volksschüler den Wıillen seiner gionaler“ Tagungen empfohlen, die
Eltern stımmen könne. der Beauftragte der Bischofskon- reıts 1mM Jahre 1973 beschlossen, das
Deshalb erklärten die Bischöfe: Eın ferenz, Bischot Cändido Padın VO Problem muittels Studien un! Sem1-

tormulierter Artıkel 16 des (GGesetzes Baurü ‚ebenso wirksam‘“‘ ZUr ber- iın einen internationalen Rahmen
ware eıne tlagrante Verletzung des windung ungerechter Herrschatts- stellen. Die Bischotskonterenz sah
Menschenrechtes auf Erziehung SOWI1e strukturen beitragen könnten (vgl La in diesem Projekt eıne Möglıchkeıit, die

1m Dokument der Bischofssynode VO  —_der relig1ösen Freiheit und 1St deshalb Cro1x 2 SN Dıie Ergebnisse
absolut unannehmbar. 1 )as 1St eıne der in den vergangenen Jahren gelei- 1971 über „Gerechtigkeıit ın der Welt“‘
ausdrückliche Bevorzugung der steten Vorarbeıten sollen Jjetzt 1ın diese (vgl H  -9 Januar W enthalte-

die en Empfehlungen konkretisieren.atheıistischen Weltanschauung, regionalen Projekte eintließen. Der
durch dieses (sesetz geschützt wırd ursprünglıch vorherrschende Gedanke Sıe vIng davon aus, dafß zunaächst die
Deshalb 1St das unv_ereinbar mıt der eiınes „Ireiıen un! SpONntanen Meı- Strukturen der Unterdrückung CI -


